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1. Vorbemerkungen 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem IDW Prüfungsstan-

dard für weniger komplexe Einheiten (IDW PS KMU) die Berufsauffassung zu den übergeord-

neten Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers bei der Durchführung von Abschlussprüfun-

gen in Übereinstimmung mit den IDW PS KMU unbeschadet ihrer Eigenverantwortlichkeit dar. 

Insbesondere werden die übergeordneten Ziele für den unabhängigen Prüfer dargelegt, Art 

und Umfang einer Prüfung von weniger komplexen Einheiten erläutert, die darauf ausgerichtet 

ist, dem unabhängigen Prüfer das Erreichen dieser Ziele zu ermöglichen. Die IDW PS KMU 

wurden entwickelt, um der Art und den Umständen einer Abschlussprüfung bei weniger kom-

plexen Einheiten Rechnung zu tragen. Dieser IDW PS KMU erläutert auch den Anwendungs-

bereich, den Verbindlichkeitsgrad sowie den Aufbau der IDW PS KMU und enthält Anforde-

rungen, die die für alle Prüfungen geltenden allgemeinen Verantwortlichkeiten des unabhän-

gigen Prüfers einschließlich der Verpflichtung zur Einhaltung der IDW PS KMU festlegen. Der 

unabhängige Prüfer wird nachfolgend als „der Abschlussprüfer“ bezeichnet.  

2 Der in den IDW Verlautbarungen verwendete Begriff „Wirtschaftsprüfer“ umfasst sowohl Wirt-

schaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen als auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Er um-

fasst bei Prüfungen, die von genossenschaftlichen Prüfungsverbänden oder von Prüfungsstel-

len der Sparkassen und Giroverbände sowie von vereidigten Buchprüfern, vereidigten Buch-

prüferinnen und Buchprüfungsgesellschaften durchgeführt werden dürfen, auch diese.  

3 Die IDW PS KMU sind im Kontext einer von einem Abschlussprüfer durchgeführten Abschluss-

prüfung von weniger komplexen Einheiten verfasst.  

 
1  Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 28.09.2022. Folgeänderungen aus der Verabschiedung des 

IDW PS KMU 10 (12.2023); vorbereitet vom Arbeitskreis „ISA-DE“, verabschiedet vom HFA am 08.12.2023. 
Folgeänderungen aus redaktionellen Änderungen in IDW PS KMU 7 (09.2022), verabschiedet vom HFA am 
02.12.2024. 


